
 

Übermittlung von Schülerdaten 

gemäß § 31a Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III)  

Informationen an junge Menschen ohne Anschlussperspektive; erforderliche 

Datenerhebung und Datenübermittlung  

(1) Die Agentur für Arbeit hat junge Menschen, die nach ihrer Kenntnis bei Beendigung der Schule 

oder einer vergleichbaren Ersatzmaßnahme keine konkrete berufliche Anschlussperspektive 

haben, zu kontaktieren und über Angebote der Berufsberatung und Berufsorientierung zu 

informieren, soweit diese noch nicht genutzt werden. Zu diesem Zweck erhebt die Agentur für Arbeit 

… Daten, soweit sie ihr von den Ländern übermittelt werden.  

In Rheinland-Pfalz soll jede Schule auf der Grundlage von § SchulG - § 67, Abs. 5 auf 

datenschutzkonformem Weg durch persönliche Übergabe an die Beratungsfachkraft der Agentur für 

Arbeit in der Schule - folgende Daten an die jeweils zuständige Agentur für Arbeit übermitteln:   
  

Name  
  

Vorname  
  

Geburtsdatum 
  

Geschlecht 
 m  w   d   

Wohnanschrift 
 

voraussichtlich beendete Schulform 
oder Ersatzmaßnahme 

HS/RS/ RS+  FOS   
IGS   Gymnasium  
BVJ  BF I   
BF II  berufl. Gymnasium  

erreichter Abschluss  
kein Abschluss   Berufsreife  
qualifizierter Sekundarabschluss I  
Fachhochschulreife1   Abitur   

§ 31a SGB III (3)  
Die Agentur für Arbeit hat die personenbezogenen Daten zu löschen, sobald sie für die  
Kontaktaufnahme nach Absatz 1 und die Übermittlung nach Absatz 2 nicht mehr erforderlich sind, 

spätestens jedoch sechs Monate nach Erhebung.  

 

Schule:   

Datum:  

 

                                                           
1 schulischer Teil oder vollständig 


